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FPIONIER

Offizielles Organ des Eidgendssischen Pionier-Verbandes und der Vereinigung Schweize-
rischer Feldtelegraphenoffiziere, Organe officiel de I’Association fédérale des Pionniers

Das Fernsprech- und Telegraphenwesen wéh-
rend der Russeneinfille 1914 in Ostpreussen’

Von Oberleutnant a.D. Kleindienst.

In den Kriegsberichten der vom Eindringen der Russen in
die Provinz Ostpreussen betroffenen Postanstalten steht ein
wertvolles Tatsachenmaterial zur Verfiigung, dessen Verarbei-
tung und Nutzbarmachung deshalb besonders niitzlich erscheint,
weil ein gliickliches Geschick alle anderen Landesteile Deutsch-
lands vor Feindverheerungen solchen Ausmasses, wie sie Ost-
preussen im Weltkriege auferlegt waren, bewahrt hat. Liegen
die Geschehnisse inzwischen auch 20 Jahre zuriick, so lassen sich
aus den sorgfaltigen Aufzeichnungen der Amtsvorstinde dennoch
Lehren ziehen, die auch in die Gegenwart und Zukunft weisen.

Berichtet haben rund 150 im Kampfgebiet gelegene bzw. von
den Auswirkungen der Kdmpfe beriihrte Verkehrsanstalten {iber
Vorginge im Fernsprech- und Telegraphenwesen. Die Berichte

*]_AB;'uck mit freundlicher Erlaubnis der Schriftleitung «Wissen und
Wehr», Berlin.
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sind zu Anfang des Kriegsjahres 1916, also erst ein Jahr nach
dem Ringen um Ostpreussen, abgefasst worden. Es ist aber be-
merkenswert, dass die Darstellung der Erlebnisse zum grossen
Teil so anmutet, als waren sie unmittelbar darauf niedergeschrie-
ben worden.

Das militirische Interesse beschrinkt sich auf eine Unter-
suchung des sehr umfangreichen Stoffes nach folgenden Gesichts-
punkten:

1. Das Verhalten der Russen gegeniiber Postanstalten und

Telegraphenanlagen.

2. Die Aufrechterhaltung des Fernsprech- und Telegraphen-
dienstes.

3. Die Zusammenarbeit zwischen Truppe und Telegraphen-
anstalten,

4, Die Ausnutzung des Netzes fiir die Nachrichtengewinnung.

5. Die Verkehrs-, Betriebs- und personelle Lage.

6. Die Massnahmen der Verkehrsanstalten vor dem einriicken-
den Feinde.

7. Schlussfolgerungen.

Diesen Untersuchungen seien die allgemeinen Anordnungen
vorangestellt, die 1914 fiir die Mobilmachung und fiir den Fall
des feindlichen Einmarsches getroffen waren.

Die Mobilmachungsbestimmungen fiir das Verkehrswesen
gaben sehr genaue Anweisungen

a) tir den Fall drohender Kriegsgefahr,

b) fiir den Mobilmachungsfall,
die in der «Geheimanweisung fiir den Telegraphen- und Fern-
sprechdienst» niedergelegt waren.

Der Zustand drohender Kriegsgefahr wurde danach allen
Telegraphenanstalten vom Reichspostamt durch ein Geheimtele-
gramm iibermittelt, bei dessen Erhalt die auf allen Aemtern ver-
schlossen vorliegenden Mobilmachungsbestimmungen in Kraft zu
setzen waren. Dazu gehorte die Durchfithrung ununterbrochenen
Dienstes bei allen Telegraphenanstaiten und die Betriebsperso-
nalverstirkung zur Durchfithrung des erhéhten Mobilmachungs-
verkehrs. Die Bereitstellung besonderer Hilfskrifte war den
Oberpostdirektionen iiberlassen. Im Telegraphenverkehr wirden
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einschrinkende Beforderungsbestimmungen wirksam (Annahme
von Telegrammen nur noch in deutschem Klartext, Zuriickwei-
sung von Telegrammen, aus denen Riickschliisse auf die Ver-
haltnisse beim Heere gezogen werden konnten). Auslands-Tele-
grammverkehr nur noch {iber bestimmte Auswechslungsanstalten
mit Ueberwachungsstellen. Unterbrechung der nicht {iber Aus-
wechselungsanstalten gefiihrten Telegraphenleitungen an der
Landesgrenze. Der Fernsprechverkehr vom und nach dem Aus-
lande war einzustellen, die Unterbrechung aller, auch der pri-
vaten Auslandslinien von den Oberpostdirektionen anzuordnen.
Alle diese Massnahmen waren der Bevolkerung gegeniiber ge-
heimzuhalten bzw. als Anordnungen vorgesetzter Stellen zu be-
zeichnen; vor dem Auslande hatten sie als Folgeerscheinungen
von Stérungen zu gelten.

Der Mobilmachungsfall stellte der Post die Aufgabe schnell-
ster Uebermittlung dieses Befehls sowie aller zu dessen Aus-
fithrung ergehenden Anordnungen im ganzen Reichsgebiet, Dazu
waren genaue Durchfithrungsbestimmungen erlassen. Die Ver-
kehrsregelung sah neben der Einstellung des Telegraphenver-
kehrs vom und zum feindlichen Auslande und der Unterbrechung
aller Verbindungen an der Landesgrenze die Bildung von Grenz-
zonen vor. Innerhalb dieser und nach diesen unterlag der pri-
vate Telegrammverkehr der Ueberwachung. Einzustellen war
der private Fernsprechverkehr. Ausnahmen nach militarischen
Bediirfnissen. Ausserhalb der Grenzzonen sollte der Fernmelde-
verkehr uneingeschrinkt aufrechterhalten, der private Sprech-
verkehr auf Fernanlagen aber {iberwacht werden. Im militéri-
schen Telegramm- und Fernsprechverkehr waren eingehende
Bestimmungen {iber Vorrangbehandlung von Militartelegrammen
und Ferngesprachen gegeben.

Fir den Fall des Feindeinbruchs bestimmte die Anweisung:
«Wahrend der Mobilmachung miissen méglichst alle Telegra-
phenanstalten in Betrieb gehalten werden. Auch nach Kriegs-
ausbruch Raumung bedrohter Anstalten nur in dringenden
Fallen. Dabei ist Sorge zu tragen, dass die Apparate usw. nicht
in Feindeshand fallen. Ist Gefahr im Verzuge, so erfolgt Riu-
mung auf unmittelbare Anordnung des zustindigen Militar-
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betehlshabers; andernfalls auf Weisung der Oberpostdirektion.
Von der Ridumung und Wiederbesetzung ist der Oberpostdirek-
tion und dem Reichspostamt Anzeige zu erstatten.»

Die Verwaltungsstellen haben dazu Ausfiihrungsbestimmun-
gen erlassen, die das «Verhalten der Post- und Telegraphen-
beamten bei einer etwa eintretenden feindlichen Invasion» be-
handelten. Darin heisst es: «Es ist als Regel, dass alle Beamten
auf ihren Posten méglichst lange verbleiben. Insbesondere haben
die Vorsteher der Post- und Telegraphenanstalten mit dem nach-
geordneten Personal an ihren Amtsorten zu bleiben, falls nicht
andere Bestimmung getroffen wird. Beim Einriicken des Feindes
haben sie jedoch ihre Tatigkeit einstweilen einzustellen.» Die
Bestimmungen enthalten weiterhin die Verpflichtung, den An-
ordnungen und Auftrigen der Militirbefehlshaber Folge zu lei-
sten und dem Feinde kein Material zu iiberlassen, aus dem er
wertvolle Nachrichten gewinnen konnte. Um dies zu verhindern,
seien die Briefkdsten zu leeren und unbenutzbar zu machen;
Briefe, Zeitungen, Morsestreifen zu verbergen oder zu vernichten.
Telegraphenapparate sollen solange wie moglich zur Nachrich-
teniibermittlung in Betrieb gehalten werden.

Soweit die wichtigsten Bestimmungen der Verhaltungs-
anweisungen, die dem Postpersonal sehr schwierige, jedentalls
nur in engster Zusammenarbeit mit der Truppe zu losende Auf-
gaben stellten. Was davon vor dem Feinde zur Durchfiihrung
gekommen ist, sei nun den Berichten der Aemter entnommen.

1. Das Verhalten der Russen.

Von 70 Verkehrsanstalten liegen Berichte vor, die sich iiber
das Auftreten der Russen selbst bzw. iiber ihr mutmassliches
Verhalten in den Aemtern aussprechen. Da die Beamten in vielen
Fillen selbst Zeugen der Feindbesetzungvorginge wurden, sei
es, dass sie in Ausiibung ihres Dienstes vom Feinde iiberrascht
wurden oder aus dem Versteck bzw. ohne Behinderung in ihrer
Bewegungsfreiheit den Russen zusahen, verdienen diese Beobach-
tungen besondere Beachtung.

Bei der Besetzung so zahlreicher Amtsorte liegt die An-
nahme nahe, dass die Darstellung der Geschehnisse ein sehr buntes
Bild ergeben wiirde. Tatsidchlich ist aber eine iiberraschende
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Uebereinstimmung in den Vorgdngen festzustellen. Danach hat
sich die Besetzung fast iiberall wie folgt abgespielt: Sofort beim
Einriicken in die Ortschaften suchen Patrouillen oder Komman-
dos aus der Marschkolonne heraus die gewohnlich ja leicht
kenntlichen Postanstalten auf, dringen, teilweise mit Aexten be-
waffnet, in die Amtsraume ein, zerstéoren die Betriebseinrich-
tungen und durchsuchen die Gebidude, wahrend meist gleichzeitig
auch die Einfithrung durch Schneiden der Drihte oder Fillen

der Einfiihrungsstangen zerstért wird. Anwesendes Betriebsper-
sonal zwingt der Feind, oft unter Bedrohung mit der Waftfe, zur
Oeffnung aller Raume sowie von Wertgelassen und zur Heraus-
gabe etwa noch vorhandener Kassenbestinde, Briefschaften und
sonstiger Werte. Werden die Aemter verschlossen gefunden, so
bahnt sich die Gewalt den Weg zu den Betriebsanlagen, Schrin-
ken, Wertgelassen und richtet in kiirzester Zeit ein fiirchterliches
Durcheinander an. Auch Patrouillenvorstésse mit begrenztem
Ziel fiihren meist sofort zu Anschligen gegen die Postanstalten.
So sind besonders die Grenzamter von Patrouillen heimgesucht
worden, manchmals mehrmals hintereinander.

In keinem Falle wird berichtet, dass die Russen sich die
Amtseinrichtungen zunutze gemacht haben. Desgleichen scheinen
auch Anschaltversuche auf freier Strecke unterblieben zu sein.
Nur eine Postagentur will derartise Wahrnehmungen gemacht
haben. Nicht einmal in solchen Fillen, in denen Aemter betriebs-
fahig in Feindeshand fielen und die Beamten gerade bei Wahr-
nehmung des Dienstes betroffen wurden, nutzten die Russen die
Gunst des Augenblicks. Dies, obwohl die Besatzungskommandos
hdufig unter Fiithrung von Offizieren standen und deutschspre-
chende Leute sich darunter befanden. Der doch naheliegende
Gedanke der Einschaltung in die noch betriebsfahigen Leitungen

Jede eintretende Aenderung in bezug auil die Ausserbetriebs-
Uniall-Versicherung ist sofort dem betreilenden Sektions-

vorstand anzuzeigen, ansonst allfillise Schadenersatzanspriiche
verloren gehen!




zur Gewinnung von Nachrichten auf diesem Wege unter Tau-
schung der sich in den Leitungen meldenden Anstalten ist ihnen
scheinbar gar nicht gekommen. Jedenfalls wird iiber keinen der-
artigen Versuch in den Berichten gemeldet. Diese Feststellung
gibt zwar noch nicht die volle Gewissheit, dass die Russen in
jedem Falle die Zerstorung der Ausnutzung vorgezogen haben,
zumal die nach ihrer Vertreibung vorgefundenen Zerstorungen
der Betriebseinrichtungen erst vor ihrem Zuriickweichen veriibt
sein konnten; immerhin ldsst sich nach den Bekundungen der
Augenzeugen auf gleiches Verhalten auch dort, wo die Beset-
zungsvorgange nicht beobachtet wurden, mit hoher Wahrschein-
lichkeit schliessen. Der iiberall festgestellte Zerstérungsdrang
der Russen angesichts von Fernmeldeanlagen ist zweifellos auf
ganz bestimmte Anweisungen der Truppe zuriickzufithren. Doch
auch ohne derartige Verhaltungsbestimmungen ldsst sich dieses
Verhalten aus der Psyche des in Feindesland stehenden, von
vielfachen Gefahren und Anschligen umlauerten Soldaten durch-
aus erklaren. Mit den landesiiblichen Einrichtungen nicht ver-
traut, wird ihm die Unschadlichmachung vorgefundener Anla-
gen, die sein Auftreten verraten konnten, im allgemeinen niher
liegen als ihre Nutzbarmachung. Wenigstens wird der vorn am
Feinde stehende Soldat zu seiner eigenen Sicherheit so handeln.

Ueber den Umfang der bei den dreimal wiederholten Rus-
seneinfillen angerichteten Schiden gibt der von der Oberpost-
direktion aufgestellte Bericht Aufschluss. Danach sind an die
Postverwaltungen gewaltige Anforderungen beim Wiederaufbau
der nach Vertreibung der Russen im geradezu trostlosen Zustand
vorgefundenen Anlagen herangetreten. Allein im Oberpost-
direktionsgebiet Gumbinnen waren iiber 3000 km Linie und {iber
1000 km Leitung, 162 Ortsnetze mit 1800 km Linie, 13 000 km
Leitungen und 5000 Sprechstellen herzustellen bzw. einzurichten,
Besonders in den ostlichen Bezirken hatte der Feind beim dritten
Einbruch so griindliche Zerstérungsarbeit geleistet, dass voll-
stindiger Neuaufbau erforderlich wurde. Durch die sich bis zum
Januar 1915 hinziehende Besetzung immer wieder verzogert,
konnte die vollige Wiederherstellung der Betriebsanlagen erst
Ende Marz 1916 vollendet werden.
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Nach diesen allgemeinen Feststellungen noch einige inter-
essante, z. T. abweichende Beobachtungen iiber das Verhalten
der Besatzungstruppe. So wurde ein Kosak bei einem eigenar-
tigen Verfahren der Leitungsunterbrechung beobachtet, indem er
eine Leine, an die er einen Stein gebunden hatte, geschickt iiber
den Linienzug schleuderte, daran hochkletterte und mit dem
Sibel die Drahte durchschlug. Kabel sind gewdhnlich zerschnit-
ten, Kabelbrunnen gesprengt, in mehreren Fillen aber von den
Russen auch ganz {ibersehen worden und unversehrt geblieben.
Bei einer Betriebsstelle haben die Russen trotz dreimaliger Be-
suche nur ganz leichte Unterbrechungen vorgenommen, die
Sprechgehiduse abgenommen, aber unversehrt auf den Tisch ge-
legt, so dass die Wiederaufnahme des Betriebes gleich nach
ihrem Verschwinden moglich wurde. Die nachifolgenden Pa-
trouillen gaben sich mit der Erklarung, dass im Hause bereits
alles zerstort sei, zufrieden. Im Amt Rastenburg zeigte sich,
dass die Russen bei zehntigiger Anwesenheit im Postgebaude
und an den Kabeln zwar Beschiadigungen herbeigefiihrt, die Te-
legraphenbetriebsstelle aber {iberhaupt nicht betreten halten. In
einigen Fillen begniigten sie sich mit der Unbrauchbarmachung
der Amtseinrichtungen, liessen die Linien aber unberiihrt, so
dass Sprechmoglichkeit bei Anschaltung auf freier Strecke fort-
bestand. Andernorts zerstorten sie nur die Linien, ohne das noch
betriebsfihige Amt {iberhaupt zu betreten. Waihrend die Be-
setzung sonst meist {iberfallartig erfolgt, halten die Russen in
Lasdehnen zunachst vor dem Amt und lassen geniigend Zeit,
diesen Tatbestand durch Fernsprecher zu melden. Vor einer
kleinen Agentur erscheint eine Offizierspatrouille, erkundigt sich
nach dem Verbleib der Postbeamten und droht auf die Antwort
«geflohen» mit Inbrandsteckung und Zerschneiden der Drihte,
sieht aber auf wiederholte Zusicherung der Beamtentlucht von
solchen Handlungen ab.

Nur in zwei Fallen wird die Einrichtung von Truppenver-

mittlungen in Postgebidnden, aber auch dort ohne Nutzbarma-

chung der Amtseinrichtung, gemeldet.
(Fortsetzung folgt.)

7



	Das Fernsprech- und Telegraphenwesen während der Russeneinfälle 1914 in Ostpreussen

